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Alle auf die Erstvsrnehinunq folgenden weiteren Beschul
digt envernehmungen sind Bestandteil des Ermittlungs
verfahrens .

Ausgehend vom Charakter der Beschuldigtenvernehmung als Er
mittlungshandlung im Ermittlungsverfahren ergibt sich, daß 
jede einzelne Beschuldigtenaussage Bestandteil des Ermitt- 
lungsverfahrens wird.
3ede Beschuldigtenvernehmung trägt den offiziellen Charakter 
einer strafprozessualen Ermittlungshandlung. Das bedeutet, 
daß das Ergebnis dieser strafprozessualen Maßnahmen grund
sätzlich allen Prozeßbeteiligten zugänglich sein muß, insbe
sondere dem Richter, den Schöffen, dem Staatsanwalt und dem

1 — Verteidiger. Das ist vor allem bei der Festlegung der ihemen
von Beschuldigtenvernehmungen zu beachten, wenn Umstände be
deutsam sind, die der Konspiration unterliegen. Es gibt keine 
Rechtsgrundlage, als Beschuldigtenvernehmungen ausgewiesene 
Untersuchungsdokumente aus den Ermittlungsergebnissen des 
Ermittlungsverfahrens auszuschließen.

Es ist gesetzlich nicht möglich, mit der Begründung der Über
sichtlichkeit des Ermittlungsergebnisses Protokolle über 
'Beschuldigtenvernehmungen aus den Akten zu entfernen. Gesetz
lich möglich ist die praktizierte Verfahrensweise der Führung 
von Nebenakten, in die für die Beweisführung bei Abschluß 
des Ermittlungsverfahrens nicht wesentliche Vernehmungsproto- 
kolle aufgenommen werden. Diese Nebenakten müssen jedoch in 
der Hauptakte ausgewiesen sein und auch jederzeit den Prozeß
beteiligten zur Einsicht zur Verfügung stehen.
Damit ist die von der OG-Richtlinie geforderte Überprüfung 
des Zustandekommens der Beschuldigtenaussage überhaupt erst 
gewährleistet. Liegt nur eine vom Untersuchungsführer zusammen
gestellte Protokollauswahl vor, ist sine objektive Überprüfung 
nicht möglich.

1 Bei Beschuldigtenvernehmungen zu Sachverhalten, 
schließend nicht Gegenstand der Anklage werden, 
lieh die Einsicht auf den Staatsanwalt eingesch

die ab
kann recht
rankt werden.


